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III. Die Zeit der Helvetik

Durch die helvetische Verfassung von 1798 wurde die staatliche Selbständigkeit

der Kantone aufgehoben. Der Kanton Bern — um die Waadt, den Aargau und
das Oberland verkleinert — war nur noch ein Verwaltungsbezirk unter den 23

übrigen helvetischen Verwaltungsbezirken. Von einer bernischen Besoldungspolitik
und bernischem Besoldungswesen kann deshalb in dieser Zeit nicht die Rede sein.

Trotzdem sei kurz auf die Besoldungsordnung dieser Zeit eingetreten; denn
wie für zahlreiche andere Gebiete des öffentlichen Lebens hat die Helvetik auch
auf dem Gebiet der Besoldungspolitik bis heute geltende Grundsätze aufgestellt.
Der vollständige Bruch mit der Vergangenheit zwang die helvetischen Gesetzgeber

geradezu, grundsätzliche Lösungen zu suchen und zu dekretieren.
Artikel 12 der ersten helvetischen Verfassung vom 12. April 1798 bestimmte :

„Die Besoldung der öffentlichen Beamten soll man nach Verhältnis der Arbeit
und der erforderlichen Talente ansetzen sowie auch nach Massgabe der Gefahr,
wenn die Ämter feilen Händen anvertraut werden oder das ausschliessliche Erbteil

der Reichen bilden sollten. — Diese Besoldungen sollen in einem Quantum
Getreide bestimmt und, so lange ein Beamter an seiner Stelle sein wird, nicht
vermindert werden."

Man erkennt darin das Prinzip des Leistungslohnes sowie im Umstand, dass

die Besoldungen in Getreide bestimmt werden sollen, den Grundsatz, dass der
Realwert der Besoldungen stabil gehalten werden soll. Dass das politische
Moment hier hervortritt, ist nicht erstaunlich. Die politische Gleichberechtigung
erforderte, dass die Annahme eines öffentlichen Amtes nicht ein grosses Vermögen
voraussetzte. Dieser Gesichtspunkt hat denn auch in der bernischen Besoldungspolitik

in den bewegten Jahren zwischen 1830 und 1860 eine bedeutende Rolle im
Sinne der Hebung der Besoldungen gespielt.

Artikel 10, Absatz 1, der zitierten Verfassung versprach Ersatz der vorrevolutionären

Besoldungen: „Ein jeder, der durch gegenwärtige Staatsverfassung das

Einkommen irgendeiner Stelle oder Pfründe verliert,, soll vergütungsweise eine

lebenslängliche Rente erhalten, diejenigen Jahre ausgenommen, wo ihn eine

andere einträgliche Stelle oder eine Pension auf eine hillige Art entschädigen
würde." Abschnitt 2 schränkte allerdings ein, dass diejenigen, welche sich der
Revolution widersetzt hätten, von aller Art der Vergütung ausgeschlossen seien.

Es ist jedoch zweifelhaft, oh solche ausgerichtet wurden, denn die helvetische

Verwaltung litt dauernd unter grosser Geldknappheit.1 Diese war so gross, dass

1 Tillier, Geschichte der Helvetischen Republik, Bd. 2, S. 120.

36



die Beamten und Angestellten manchmal mehrere Monate auf ihre Besoldung
warten mussten; zudem mussten auch die anfänglich recht hoch angesetzten
Besoldungen (in Missachtung der zitierten Verfassungsbestimmungen!) mehrmals
heruntergesetzt werden. Zur Illustration seien die (später heruntergesetzten)
Besoldungsansätze genannt, die eine Kommission am 16. Juni 1798 vorschlug:

Ein Direktor - nebst einer anständigen Wohnung 1200 Dublonen1
Ein Minister 600 Dublonen
Ein Mitglied der gesetzgebenden Behörde 300 Dublonen
Ein Regierungsstatthalter 275 Dublonen
Ein Distriktsstatthalter 80 Dublonen
Ein Abwart 75 Dublonen

Entsprechend den in der Verfassung festgelegten Grundsätzen stimmt nun die

Rangfolge der Besoldungen mit der allgemeinen Verwaltungshierarchie überein.
Zur Illustration des Leistungsprinzipes seien noch die Besoldungen der

Wegknechte erwähnt (22. Oktober 1800) : *

Auf den Strassen erster Klasse sollten sie für 100 Klafter2 in die Länge
9 Fr. erhalten, auf Strassen zweiter Klasse 6 Fr. 5 Btz. und auf Strassen dritter
Klasse 3 Fr. Sie sollten alle zwei Monate bezahlt werden. Ihre Werkzeuge mussten
sie selbst anschaffen und unterhalten. Keinem sollten über 2000 Klafter Wegs
zugeteilt werden.3

1 Am 26. Juni 1798 stellte der Grosse Rat fest, dass es bei der Verschiedenheit der Gerichte
und Kasse in dem Umfange der Republik unmöglich sei, bis zur Annahme eines gesetzlichen
Nationalmasses die Besoldungen nach Getreidemassen zu bestimmen (Akten, Bd. II, S. 478).

2 Ein Klafter gleich 3 m.
3 Die Besoldungen der verschiedenen Beamten der Jahre 1798/99 stellt zusammen: Handbuch

I, 25 ff ; II, S. 14.
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